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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Bürgerrecht

Bei den Reformen für das Bürgerrecht begrüssten in einer Vernehmlassung die meisten
Befragten eine Gesamtrevision. Sie wünschten also die Teilfrage des Bürgerrechtes von
Kindern schweizerischer Mütter nicht separat und vorweg zu behandeln. Ein Projekt,
welches diesem Wunsche Rechnung trug, beschäftigte 1982 verschiedene Gremien: Der
Bundesrat präsentierte im Frühjahr eine neue Fassung von Art. 44 BV, die eine
Grundlage bieten sollte für die gesetzliche Regelung verschiedener Problemkreise,
darunter vor allem der Gleichstellung von Mann und Frau. Bis jetzt muss ein Ausländer
das ordentliche Einbürgerungsverfahren durchlaufen, selbst wenn seine Ehefrau
Schweizerin ist. Eine Ausländerin dagegen wird durch die Vermählung mit einem
Schweizer automatisch und sofort Schweizerbürgerin. Die Landesregierung möchte nun
Ausländerinnen, die einen Schweizer heiraten, das Schweizer Bürgerrecht erst nach
einer Wartefrist gewähren und die Stellung des mit einer Schweizerin verheirateten
Ausländers verbessern, so dass Mann und Frau gleich behandelt werden. Bisher
bestanden in dieser Hinsicht gewisse Einschränkungen bei Ehen einer Schweizerin mit
einem Ausländer, je nach der Abstammung der Frau und nach dem Wohnort der Eltern
bei der Geburt des Kindes. Schliesslich möchte der Bundesrat die Einbürgerung für
junge, in der Schweiz aufgewachsene Ausländer vereinfachen, ebenso für Flüchtlinge
und Staatenlose.

Der Ständerat behandelte diese Vorschläge während der Sommersession und stimmte
ihnen materiell zu, während der Nationalrat nicht mehr im Berichtsjahr darüber
entschied. Seine Kommission beantragte noch 1982 mit Stichentscheid des
Präsidenten, aus taktischen Gründen die erleichterte Einbürgerung der jungen
Ausländergeneration vorzubehalten, sie also Flüchtlingen und Staatenlosen nicht zu
gewähren. Der Ständerat seinerseits hatte bereits im Sommer eine Anregung des
Verbandes schweizerischer Frauenvereine aufgenommen und beschlossen, den Bürger
über zwei separate Vorlagen entscheiden zu lassen (Bürgerrecht in der Familie und
erleichterte Einbürgerung), obwohl die Einheit der Materie gegeben wäre, handelt es
sich doch um mehrere Abschnitte desselben Verfassungsartikels. Gewarnt durch das
unerwartete Nein des Souveräns vom 6. Juni zum Ausländergesetz, hofft das Parlament
auf diese Weise, sein Projekt mit weniger Schaden durch die Klippen des
obligatorischen Referendums zu steuern. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.06.1982
BEAT JUNKER

Strafrecht

Die breit angelegte Neugestaltung des Strafrechts wurde planmässig fortgesetzt. Von
den rund 400 Artikeln des Strafgesetzbuchs befinden sich zur Zeit mehr als die Hälfte
in Revision. Die vorberatende Kommission des Ständerats nahm die Verhandlungen
über die Reform der Bestimmungen betreffend strafbare Handlungen gegen Leib und
Leben, gegen die Sittlichkeit und gegen die Familie auf. Die neue Norm über
Gewaltdarstellungen fand grundsätzlich Zustimmung, die Kommission wünschte jedoch
eine genauere Definition der strafbaren Tatbestände. In der Frage des Schutzalters
entschied sie sich für eine Altersgrenze von 15 Jahren und gelangte somit zu einem
Kompromiss zwischen den Vorschlägen der Expertenkommission Schultz (14 Jahre) und
des Bundesrats (16 Jahre).
Diverse Frauenorganisationen (u.a. der Schweiz. Verband für Frauenrechte)
protestierten zudem gegen die vom Bundesrat vorgeschlagene Straffreiheit für
Vergewaltigung in der Ehe. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.12.1986
HANS HIRTER

Die Ständekammer behandelte als Erstrat die Revision der Bestimmungen über
strafbare Handlungen gegen Leib und Leben, gegen die Sittlichkeit und gegen die
Familie. Sie stimmte der vom Bundesrat vorgeschlagenen Strafbarkeit der Herstellung,
Einfuhr und Verbreitung von Darstellungen grausamer Handlungen und sogenannt
harter Pornografie zu. Ein Antrag der Kommissionsmehrheit, das Zeigen derartiger
Erzeugnisse zumindest im engen Bekanntenkreis nicht zu ahnden, blieb ohne Erfolg.
Wesentlich mehr zu reden gab die Ansetzung der Schutzaltersgrenze, das heisst des

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.06.1987
HANS HIRTER
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Alters, von dem an Jugendliche geschlechtliche Handlungen mit anderen Personen
ausüben dürfen. Gegen eine Senkung der zur Zeit auf 16 Jahre fixierten Grenze wurde
ins Feld geführt, dass die Jugendlichen heute zwar die geschlechtliche Reife früher
erlangen, dass aber in der Regel die geistige Reife zum selbständigen Entscheid in
Sexualfragen noch nicht vorhanden sei. Für die Befürworter einer Senkung ging es
primär darum, den veränderten Verhältnissen in der Gesellschaft Rechnung zu tragen.
Der Liberale Aubert (NE) wies in seinem befürwortenden Votum darauf hin, dass sich
das Schutzalter 16 auf keine Tradition berufen könne, habe es doch zu Beginn des 20.
Jahrhunderts in fast allen Kantonen zwischen 12 und 15 Jahren gelegen. Der Antrag des
Bundesrates, die Altersgrenze auf 16 Jahren zu belassen, wurde mit 20:15 Stimmen
gutgeheissen. Die Eidg. Jugendkommission hatte in diesem Zusammenhang gefordert,
dass der Zweck des Schutzalters nicht eine Kriminalisierung der Jugendlichen sein
dürfe, sondern dazu dienen soll, Kinder vor der sexuellen Verführung durch Erwachsene
zu schützen. Der Ständerat nahm diese Argumentation auf und beschloss, dass bei
Jugendlichen bis zum 20. Altersjahr von der Strafverfolgung abgesehen werden kann.

Fast noch mehr beachtet als die Schutzaltersproblematik wurde der Entscheid des
Ständerats zur Frage, ob die Vergewaltigung in der Ehe weiterhin straffrei bleiben soll.
Bereits der Vorschlag der Regierung, gegen den Rat der Expertenkommission an dieser
Bestimmung festzuhalten, hatte zu heftigen Protesten von Frauenorganisationen
geführt. Die meisten Gegner einer Änderung führten Schwierigkeiten bei der
Beweisermittlung ins Feld. In einigen dieser Voten klang aber auch an, dass es hier nicht
allein um eine ermittlungstechnische Frage geht, sondern grundsätzlich das Verhältnis
zwischen Mann und Frau angesprochen ist. Für die weiblichen Abgeordneten war dieser
grundsätzliche Charakter der Auseinandersetzung klar: unabhängig von ihrer
Parteizugehörigkeit setzten sie sich ausnahmslos für die Strafbarkeit ein. Die
Straffreiheit bedeute nichts anderes, erklärte Ständerätin Bührer (sp, SH), als dass das
geltende Recht dem Mann mit dem Trauschein zugleich die sexuelle Verfügungsgewalt
über seine Ehefrau zubillige. Obwohl einige Männer eingestanden, im Verlauf der
Debatte ihre Meinung geändert zu haben, lehnte der Rat den Vorschlag, die
Vergewaltigung in der Ehe auf Antrag zu bestrafen, mit 22:9 Stimmen deutlich ab.
Immerhin stimmte die Ständekammer der Kompromissformel von Josi Meier (cvp, LU)
zu, die Vergewaltigung in getrennten Ehen als strafbar zu erklären. Die Privilegierung
von Männern, welche ihre Ehefrau vergewaltigen, findet in der öffentlichen Meinung im
Gegensatz zum Ständerat wenig Verständnis. Eine Umfrage ergab, dass 62% für und nur
20% gegen die Strafbarkeit plädieren. Dabei zeigten sich kaum
Einstellungsunterschiede zwischen Frauen und Männern, hingegen liess sich ein
Gesinnungswandel feststellen, hat sich doch die Gruppe der Befürworter einer
Straflosigkeit innerhalb von zwei Jahren nahezu halbiert. 3

Die Kommission des Nationalrats konnte 1988 ihre anfangs des Jahres aufgenommenen
Beratungen über die Revision der Bestimmungen über strafbare Handlungen gegen Leib
und Leben, gegen die Sittlichkeit und gegen die Familie nicht abschliessen. In den
besonders umstrittenen Fragen Schutzalter, Pornographie und Vergewaltigung sind
noch keine Entscheide gefällt worden. In der Zwischenzeit setzten verschiedene
Frauenorganisationen ihre Kampagne gegen die 1987 vom Ständerat verabschiedete
Fassung fort. Ihre Kritik richtet sich dabei insbesondere gegen die Beibehaltung der
Straffreiheit für die Vergewaltigung in der Ehe. Eine Delegiertenversammlung der OFRA
protestierte aber auch gegen die mit der Unterscheidung zwischen erlaubter weicher
und verbotener harter Pornographie angestrebte Liberalisierung im Bereich der
Darstellung von sexuellen Handlungen. Ihrer Meinung nach hat die Unantastbarkeit der
Würde und Integrität der Frauen im Zentrum der Sexualstrafrechtsreform zu stehen. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.09.1988
HANS HIRTER
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Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Familienpolitik

Après que les deux chambres ont rejeté en 2013 l’initiative populaire “Financer
l’avortement est une affaire privée”, c’est au tour du peuple de se prononcer sur le
texte, lancé en 2011 par des membres de l’UDC, du PDC et du PEV. L’initiative demande
que le catalogue des prestations de l’assurance obligatoire ne contienne plus le
remboursement des interruptions de grossesse ni des réductions embryonnaires, sauf
dans quelques cas jugés “acceptables”. Le texte ne définit pas ces exceptions.
Néanmoins, il cite les risques pour la santé de la mère ou encore nomme  les agressions
sexuelles à titre d’exemples. Partant du principe que “la grossesse n’est pas une
maladie”, le comité d’initiative estime que les interruptions de grossesse n’ont pas leur
place au sein des prestations de l’assurance-maladie. L’un des arguments principaux
est celui de la liberté de conscience, qui permettrait que ceux qui s’opposent au
principe de l’interruption de la grossesse ne soient pas amenés à la cofinancer par leurs
primes d’assurance-maladie. Le soulagement budgétaire des assurances-maladie est
également un argument phare du comité de l’initiative. Celui-ci insiste aussi sur le fait
que l’initiative ne vise pas directement l’avortement en tant que tel, puisque celui-ci
pourra toujours être financé par des complémentaires privées ou par l’assurance
obligatoire en cas de risque important pour la santé de la mère, ou suite à un viol.
L’association “Non à toute attaque du régime du délai” s’est opposée à l’initiative,
mettant en avant l'argument de la réfutation d'une part importante des acquis du
régime du délai, voté en 2002. De plus, selon eux, l’initiative remet en cause le principe
de solidarité de l’assurance de base. Le comité souligne également les conséquences
que l’initiative aurait pour la société, à savoir la suppression du droit à l’auto-
détermination en matière de santé sexuelle, une stigmatisation des femmes
accompagnée d’une déresponsabilisation financière des hommes ainsi qu’une
pénalisation des femmes socialement et financièrement défavorisées. En outre, le
comité reproche aux initiants de vouloir, par le biais de cette initiative, stigmatiser et
remettre en question l’avortement même. 
LE PEV et la plupart des sections de l'UDC ont soutenu l'initiative. Dans les rangs de
l'union du centre, les sections des cantons de Vaud et du Jura se sont opposé à
l'initiative, et Fribourg, Genève ainsi que les Grisons ont prôné la liberté de vote. Bien
que certains des initiants provenaient de ses rangs, le PDC n’a pas confirmé son soutien
à l’initiative, arguant que le problème de l’avortement ne devrait pas être abordé sous
son aspect financier. La campagne, lancée début décembre 2013, a été marquée par
des affiches roses, sur lesquelles se détachaient noir sur jaune des slogans dénonçant
le cofinancement forcé des opposants à l’avortement induit par le système actuel. A
l'inverse, les affiches des opposants à l’initiative dénonçaient une attaque envers le
régime des délais, le caractère non solidaire de l’initiative, ainsi qu’un retour en arrière
par rapport aux acquis de 2002. Dans ce sens, plusieurs associations de défense des
droits de la femme se sont mobilisées, organisant notamment des manifestations en
Suisse romande. L’analyse des annonces APS a montré que relativement peu d’encarts à
ce sujet avaient été publiés dans la presse. Dans l’ensemble de la presse nationale, les
initiants ont publié 21 annonces, contre 16 pour les opposants . Ceci peut s’expliquer
par l’autre objet soumis au vote ce dimanche 9 février, l’initiative dite «contre
l’immigration de masse». A titre de comparaison, celle-ci avait généré en tout plus de
1500 annonces dans la presse. 
Face aux urnes, l’initiative n’a pas su convaincre. Le canton d'Appenzell Rhodes-
Intérieures est le seul à avoir accepté l'objet, et ce avec le petit score de 50.9%. Le
refus a été spécialement marqué en Suisse romande, avec des scores de 89,1% et
86,2% dans les cantons de Vaud et Genève. Selon l’analyse VOX, l’initiative a trouvé sa
majorité chez trois groupes de votants: les sympathisants UDC, les votants situés à
l’extrême droite du spectre politique et les personnes se rendant fréquemment à
l’église. Le rejet de l’initiative est selon l’analyse VOX en grande partie dûe à la
satisfaction des votants pour le système actuel. Le motif principal chez les partisans de
l’initiative était le caractère privé de l’avortement, suivi par une opposition morale à
cette pratique. Chez les opposants, les motifs étaient de l’ordre de la protection des
femmes et de la composante solidaire du régime actuel de l’assurance-maladie
obligatoire.

Votation du 9 février 2014

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 09.02.2014
SOPHIE GUIGNARD
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Participation: 55.5%
Oui: 873’603 (30.2%)/ cantons: ½
Non: 2’019’033 (69.8%)/ cantons: 20 5/2

Mots d’ordre:
– Oui: PEV, UDC (2), 
– Non: PBD, PCS, PDC, PS, pvl, PLR, PES, UDC: JU et VD, Fédération des médecins
suisses FMH, Santé sexuelle Suisse, Association suisse pour les droits de la femme
(ADF). 5

L'association «Le congé paternité maintenant!» a lancé le 17 mai 2016 l'initiative
populaire pour un congé paternité raisonnable. Le texte réclame un congé paternité
d'une durée de vingt jours, à prendre de manière flexible, sur une année. L'association
est composée de quatre organisations faîtières: travail.Suisse, männer.ch, Alliance F et
Pro Familia Schweiz, qui regroupent environ 160 associations. Les initiants mettent en
avant le retard de la Suisse en comparaison internationale face au congé paternité. 
Les signatures nécessaires ont été récoltées avant la fin du délai, si bien que l'initiative
a été déposée à la chancellerie le 4 juillet 2017. 
Dans son message du premier juin de l'année suivante, le Conseil fédéral appelle le
Parlement à rejeter l'objet. Selon le gouvernement, le coût d'un tel congé, à savoir
environ 420 millions de francs par an, ce qui équivaut à un taux de cotisation APG de
0.11%, est trop lourd. Le Conseil fédéral estime qu'il est plus sage de laisser aux
employeurs et partenaires sociaux la responsabilité d'introduire un éventuel congé
paternité. 6

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 04.07.2017
SOPHIE GUIGNARD

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kirchen und religionspolitische Fragen

Bereits zu Jahresbeginn wurde Bischof Huonders Stellungnahme zur Pastoralumfrage
publik. Darin äusserte sich der Churer Bischof ablehnend gegenüber dem Empfangen
der Sakramente durch Homosexuelle und geschiedene Wiederverheiratete. Solche
Personen könnten zwar bei der Kommunion vor den Priester treten, müssten dies aber
als Zeichen ihrer "irregulären Situation" mit verschränkten Armen tun, und könnten
anstelle der Hostie lediglich den Segen empfangen. Zwei Wochen später hatten bereits
über 2700 Schweizer Katholiken in einem Appell ihre Unzufriedenheit mit Huonders
erneut provozierender Stellungnahme ausgedrückt. Die Forderungen der
Bistumsleitung seien beschämend und völlig inakzeptabel. Dass die kirchliche Basis
geschiedenen Wiederverheirateten und Homosexuellen offener gegenüber steht,
letzteren zumindest in der Tendenz, brachten denn auch die Ende Januar
kommunizierten Ergebnisse der Pastoralumfrage zu Tage. Im März forderten kirchliche
Basisorganisationen, darunter die Vertreter der Pfarrei-Initiative sowie die Jungwacht
Blauring, unter Hauptinitiative des Schweizerischen Katholischen Frauenbundes (SKF) in
einer Demonstration in St. Gallen die Abberufung von Bischof Huonder und dessen
Generalvikar Martin Grichting. Unter dem Motto "Es reicht!" übergaben um die 2000
reformwillige Katholiken am 9. März Markus Büchel, dem Präsidenten der Schweizer
Bischofskonferenz (SBK), ein entsprechendes Schreiben mit der Forderung nach einem
dem Bischof übergeordneten Administrator, der für eine barmherzige und
weltzugewandte Kirche einstehe und Diskriminierungen jeglicher Art weder verursache
noch dulde. Als Auslöser für diese drastische Forderung nannten die Demonstranten
nicht nur Huonders Stellungnahme zur Pastoralumfrage, sondern auch seine Aussagen
zu Genderfragen am internationalen Tag der Menschenrechte 2013 oder etwa seine
Befürwortung zur Volksinitiative "Abtreibungsfinanzierung ist Privatsache", entgegen
dem vorangegangenem SBK-Beschluss auf Stimmfreigabe. Das Bistum vertrat die
Ansicht, das eigentliche Problem der Initianten sei nicht die Person Vitus Huonder,
sondern die Unvereinbarkeit gewisser Wertvorstellungen mit Teilen der kirchlichen
Lehre. Huonder stand jedoch nicht ohne Unterstützung da: Der Bund junger Katholiken
wollte den Bischof in einer am gleichen Tag stattfindenden Kundgebung unterstützen,
was der Organisation jedoch von Bischof Huonder des kirchlichen Friedens Willen
untersagt wurde. Durchgeführt wurde dann jedoch im Rahmen der Gebetsinitiative
"Nein zum Krieg unter uns" ein Gottesdienst für Huonder mit 300 Gläubigen.  Ein erstes
klärendes Gespräch zwischen den reformwilligen Katholiken und der Churer

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 09.02.2014
MARLÈNE GERBER
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Bistumsleitung fand im November statt, förderte jedoch noch keine sichtbare
Annäherung der Parteien zutage. 7

Die 2013 von der grünliberalen Fraktion eingereichte parlamentarische Initiative «Ehe
für alle» beschäftigte in den Folgejahren verschiedenste Gruppierungen weit über das
Parlament hinaus. Mit besonderer Spannung wurde auch die Positionierung der
Schweizer Kirchen erwartet. Entgegen der weitläufigen Erfahrung sorgte für einmal
aber nicht die römisch-katholische Kirche, sondern die evangelisch-reformierte für
grosses Aufsehen, wie viele Medien berichteten. 
Im Rahmen der im März 2019 eröffneten Vernehmlassung gingen Stellungnahmen
verschiedener religiös-kirchlicher Organisationen ein, die sich unterschiedlich zu
besagtem Sachverhalt äusserten. So zeigten sich beispielsweise die christkatholische
Kirche, der Schweizerische Katholische Frauenbund oder die Evangelischen Frauen
Schweiz deutlich positiv gegenüber der Kernvorlage. Der Schweizerische Israelitische
Gemeindebund verkündete, er könne die Gesetzesänderung zwar nicht kommentieren,
akzeptiere diese aber als einen Ausdruck der Tatsache, dass persönliche Freiheit und
individuelle Autonomie in einem weltlichen Wertesystem einen anderen Stellenwert
einnähmen als in einem religiös-ethisch orientierten. Die evangelisch-methodistische
Kirche hatte zwar keine Stellungnahme eingereicht, in den Medien wurde aber
spekuliert, dass der Schweizer Ableger vor einer Zerreissprobe stehe, da die
internationale Vereinigte Methodistenkirche die Ehe für alle deutlich ablehne. Die
Schweizer Bischofskonferenz empfahl offiziell zwar kein Nein – kümmere sich die
sakramentale Eheschliessung in den Augen der katholischen Kirche doch in erster Linie
um die Verbindung von Mann und Frau vor Gott, und nicht um die zivile Ehe –, äusserte
aber in ihrer Eingabe bei der RK-NR grosse Bedenken gegenüber dem Vorhaben.
Lediglich der Schweizerische Evangelische Kirchenbund (SEK) konnte sich in dieser
Frage nicht einig werden und musste eine Fristverlängerung über den 21. Juni 2019
hinaus beantragen, was ihm von der RK-NR auch gewährt wurde. Die offizielle Antwort
fiel dennoch sehr ernüchternd aus: Viele seiner Mitgliedkirchen träten zwar für eine
weitgehende oder gar vollständige Gleichbehandlung von hetero- und homosexuellen
Paaren auf rechtlicher und kirchlicher Ebene ein, da sich aber einige dieser Mitglieder
noch im Klärungsprozess befänden, werde der Urteilsbildungsprozess in der
Abgeordnetenversammlung noch einige Zeit in Anspruch nehmen. 
Gerade diese Spaltung der reformierten Kirche wurde in vielen Medien als die
eigentliche Überraschung gehandelt und vielseitig diskutiert. Man war sich im
Grundsatz einig, dass die reformierte Kirche allgemein als progressiver einzustufen sei
als die katholische Kirche und sich daher bei gesellschaftlichem Wandel auch
wesentlich schneller einbringe als der Vatikan, zumal das reformierte Verständnis der
Trauung seit dem 19. Jahrhundert eine Bestätigung dessen sei, was der Staat vollziehe.
Wie sich herausstellte, handelte es sich bei den innerkirchlichen Gräben weitestgehend
um regionale Gräben, zum einen zwischen Stadt und Land und zum anderen zwischen
der Deutschschweiz und der lateinischen Schweiz. Während man in den Städten und in
der Deutschschweiz die Ehe eher als eine Gemeinschaft zweier Menschen betrachte,
werde diese in den anderen Regionen eher als eine Verbindung von Mann und Frau und
als eine von Gott eingesetzte Institution verstanden. Diese Ansicht kam besonders
deutlich in einer von 200 Pfarrern unterzeichneten Erklärung zum Vorschein, in der
gemäss dem Tages-Anzeiger vermerkt war, dass die Öffnung der Ehe für homosexuelle
Menschen nichts anderes als ein «Segen ohne Segenszusage Gottes» sei und einem
«Missbrauch» von Gottes Namen gleichkomme.
Das über Monate andauernde Hickhack fand schliesslich am 4. November 2019 ein
Ende: Die Delegierten des SEK stellten sich an der Abgeordnetenversammlung mit 49 zu
11 Stimmen hinter die Vorlage. Sie empfahlen ihren Mitgliedkirchen die Ehe für alle, wie
auch den damit einhergehenden allfälligen neuen zivilrechtlichen Ehebegriff für die
kirchliche Trauung vorauszusetzen. Zugleich empfahlen die Delegierten, dass bei der
kirchlichen Trauung auch in Zukunft die Gewissensfreiheit der Pfarrerinnen und Pfarrer
gewahrt bleiben solle – wohl auch, um den Haussegen weitestgehend vor der Schieflage
zu bewahren. Den Lohn dieser Arbeit sprachen die Medien im Wesentlichen dem SEK-
Präsidenten Gottfried Locher zu. Er habe die Öffnung der Ehe stets mit guten
Argumenten begründet und auch deutlich gemacht, dass die Ehe nicht zu den
Grundfragen des Glaubens – im Sinne des Sakraments – gehöre und der
gesellschaftliche Konsens ebenso wichtig sei, wie die biblischen Grundlagen, auch wenn
einige Bibeltreue das anders sähen. 8
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